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Übersicht 
I. Open Government – Begriff und Ziele 

 

II. Die drei Säulen von Open Government 
 

1. Transparenz   

• Rechtsrahmen: Informationsfreiheits- /Transparenzgesetze 

• Transparenzregister, Chancen und Nutzen von Open Data, Verbesserung von 
Verwaltungsleistungen, Beispiele aus Bund und Ländern 

• Wo steht Sachsen-Anhalt? 
 

2.     Partizipation 

• Rechtsrahmen: Spezialgesetze 

• Beteiligungsportale auf Ebene der Länder und Kommunen 

• Wo steht Sachsen-Anhalt? 
 

3.    Zusammenarbeit / Kollaboration  

• Rudimentärer Rechtsrahmen, Ziel: Open-Government-Gesetz 

• Praxisbeispiele, u. a. der offene Haushalt 

• 1. Nationaler Aktionsplan der Bundesregierung zur Open Government Partnership 

• Wo steht Sachsen-Anhalt?  

III.    Empfehlungen des Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit 



3 22.11.2017 

Hederslebener Runde 

Open Government - Definition 

Open Government : 
beschreibt offenes Regierungs- und Verwaltungshandeln, insbes. durch  
 
• Transparenz,  
• Partizipation,  
• Zusammenarbeit (Kollaboration / Kooperation ) 

 
= Definition der Bundesregierung 
 
• Die Open-Government-Prinzipien „Transparenz, Partizipation, 

Kooperation“ werden aus allgemeinen Grundsätzen hergeleitet  
• Besonderheit für Sachsen-Anhalt: die Prinzipien sind in § 3 

Landesorganisationsgesetz (OrgG LSA) gesetzlich geregelt 
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Die drei Säulen von Open Government 

• Transparenz 
= Transparenz meint die Zur-Verfügung-Stellung amtlicher 
Informationen zur Nachvollziehbarkeit des behördlichen 
Handelns, u. a. auch als Voraussetzung für Partizipation und 
Kollaboration. Open Data als Wirtschaftsfaktor 
 
• Partizipation 
= Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger i.S.d. Einbringens von 
Ideen und Gedanken ohne Austausch (Bürgerbeteiligung) 
 
• Zusammenarbeit  
= Entscheidungsfindung im Wege eines gegenseitigen 
Austauschs, um effizientere Verwaltungsangebote zu schaffen.  
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Transparenz 
Der klassische Ansatz:  
• Zugang zu amtlichen Informationen auf individuellen Antrag, Holschuld des 

Bürgers 

 

Rechtsrahmen:  

Informationsfreiheitsgesetze des Bundes und der Länder, Transparenzgesetze 

Sachsen-Anhalt: Informationszugangsgesetz Sachsen Anhalt (IZG LSA) 

 

Regelungsinhalt: 

Anspruch auf Zugang zu allen bei einer öffentlichen Stelle vorhandenen 
Informationen, sofern keine Ausschlussgründe entgegenstehen (Schutz von 
personenbezogenen Daten, Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen). Ein 
berechtigtes Interesse am Informationszugang muss nicht geltend gemacht 
werden.  

Nachteil: individueller Antrag erforderlich, Kosten, Fristen.  
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Transparenz 
Der moderne Ansatz:  

Transparenz im Wege von Open-Data, Bringschuld des Staates (neu) 
 

Worum geht es bei Open Data? 

Standardmäßige Veröffentlichung von amtlichen Informationen im Internet in 
offenen, maschinenlesbaren Formaten, die von jedermann unentgeltlich genutzt 
und weiterverwendet (IWG) werden dürfen. 

Nicht nur über die Homepage der jeweiligen öffentlichen Stelle, sondern in 
einem zentralen Informations- oder Transparenzregister des Landes 
 

Rechtsrahmen für die Veröffentlichung 

Informationsfreiheitsgesetze, Transparenzgesetze 

Sachsen-Anhalt: rudimentäre Open-Data-Klausel in § 11 Abs. 3 IZG LSA 

Im Bund zusätzlich: § 12a E-GovG des Bundes (auch Open-Data-Gesetz genannt). 
Neue Rechtslage: alle Daten sollen zur Verfügung gestellt werden, Ausnahmen 
für die Nicht-Zur-Verfügung-Stellung müssen begründet werden. 
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Chancen und Nutzen von Open Data 

 
• Open Data ist zunächst ein Mittel der Information der Bürgerinnen 

und Bürger. Mit Hilfe von Open Data kann u.a. auch Auskunft über 
Verwaltungsleistungen gegeben werden.  

• Open Data ist auch eine Voraussetzung für die Partizipation an 
politischen Entscheidungen (dazu später). 

• Die Auswertung der Daten kann zu Verbesserung von 
Verwaltungsleistungen führen, wobei der Anstoß hierzu durch die 
Verwaltung selbst, die Bürgerinnen und Bürger oder die Wirtschaft 
erfolgen kann. 

• Die Wirtschaft kann neue Geschäftsmodelle entwickeln, wenn sie die 
Daten auswertet. 
 

Praxisbeispiel  
(gewählt wegen seiner Einprägsamkeit und einfachen Nachvollziehbarkeit) 
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Finden und verbessern von 
Verwaltungsleistungen 

Beispiel: Ein Tourist sucht eine öffentliche Toilette. 
Sie soll behindertengerecht sein. 

 

Open Data 

Veröffentlichung der Standorte 
aller öffentlichen Toiletten einer 
Kommune in Form einer Liste.  

Beispiel: Stadt Magdeburg.  
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Was leistet Open Data? 

• Open Data besteht zunächst in der bloßen Zur-
Verfügung-Stellung der Informationen. 

• Die Information muss ausgewertet und u.U. mit 
anderen Informationen verknüpft werden. Erst 
dadurch entstehen Mehrwerte. 

• Die Auswertung hängt u.a. von der Quantität 
und Qualität der Informationen ab. 
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Die Entwicklung von Anwendungen 
Der Tourist hat sich mit Stadtplan oder Internet für eine Toilette 
entschieden, er fährt hin und stellt fest, dass diese zu oder 
gebührenpflichtig ist und er kein Kleingeld hat. 
 
Im Beispiel fehlten ihm im Hinblick auf die Quantität und Qualität der 
Informationen weitere Angaben zu:   
• den Öffnungszeiten, 
• der Gebührenpflicht 

 
Um eine bessere Entscheidung treffen zu können, hätte er zusätzliche 
Informationen benötigt. Die Verwaltungsleistung wäre von vornherein 
besser, wenn ihm die öffentliche Stelle von sich aus eine Anwendung 
(d.h. eine Datenbank nebst Programm zur Auswertung und Anzeige) zur 
Entscheidungsfindung angeboten hätte: 
 
Beispiel: Toiletten-App der Stadt Köln  
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Entwicklung von Anwendungen durch 
die Wirtschaft 

• Die Toiletten App kann aber auch von einem 
privaten Unternehmen angeboten werden. 
Beispiel: Der WC-Finder 

• Finanzierung der App z.B. über Gebühren oder 
Werbung 

• Voraussetzung: Aktualität, Vollständigkeit und 
Richtigkeit der zur Verfügung gestellten Daten 
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Von Open Data können alle profitieren  

• Die Bürgerinnen und Bürger: 
Sie finden die Toilette 

• Die Verwaltung 
Die Stadt bleibt sauber  

• Die Wirtschaft 
Sie verdient Geld über neue Geschäftsmodelle. 

• Übertragbarkeit des Beispiels auf alle Lebensbereiche 

Nordrhein-Westfalen plant ein Online-Portal, über das sich 
die Bürgerinnen und Bürger langfristig alle für sie 
notwendigen Informationen zur Daseinsvorsorge im Wege 
von Open Data informieren können. 
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Open Data Potentiale für die Wirtschaft 

Maßnahmen: 
Schritt 1: Bedarfsermittlung, welche Daten zu Entwicklung neuer 
Geschäftsmodelle benötigt werden 
Schritt 2: Veröffentlichung der Daten in offenen maschinenlesbaren Formaten 
Schritt 3: Schaffung von Mehrwerten durch die Veredelung und Verknüpfung der 
Daten sowie die Entwicklung von Anwendungen. 

 
• Konrad-Adenauer-Stiftung 
Wirtschaftspotential über einen Zeitraum von 10 Jahren mindestens 12,1 
Milliarden Euro im konservativen Fall, bis zu 131 Milliarden Euro im 
optimistischen Fall für Deutschland. 
 
• EU 
Wirtschaftspotential in der EU = 140 Milliarden Euro jährlich(Anmerkung: Die 
Angaben stammen u.a. aus dem Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Open-
Data-Gesetz des Bundes) 
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Beispiele für Geschäftsmodelle 

• Der digitale Bauernhof (Software, die dem Landwirt mit 
Hilfe von Geodaten berechnet, ob und wo er düngen 
muss),  

• Smart City / Smart-Verkehr (Parkleitsysteme in Echtzeit, 
der Kampf gegen das tägliche Verkehrschaos: Idee – 
durch smarte Verkehrslenkung weniger Stau, weniger 
Unfälle, zufriedenere Bürger, zufriedenere Unternehmen)  

• Versicherungsmodelle (Auswertung von Geodaten: Liegt 
das Haus im Hochwassergebiet und wird es noch 
versichert?) 

• Tourismus: Wetter Apps, z.B.: Magdeburger Ballonglühen  
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Wo findet man die Daten? - 
Transparenzregister 

1) Klassischer Ansatz: Homepage der öffentlichen Stelle 
Nachteil: Sie müssen suchen. Uneinheitliche, mithin willkürliche 
Veröffentlichungspraxis.  
 
2) Neuer Ansatz: Informations- / Transparenzregister des Landes 
Regelungen in Bremen, Baden-Württemberg, Hamburg, Rheinland-Pfalz, 
Schleswig-Holstein und Thüringen. 
Das Modell setzt sich auch in Flächenländern durch: Veröffentlichung von 
Daten neben der Homepage auf einer zentralen Open-Data-Plattform.  
Einheitliche Veröffentlichungspraxis aufgrund gesetzlicher geregelter 
Datenkategorien.  
 
Beispiel: Hamburger Transparenzportal 
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Bund-Länder-Online-Portal: GovData 

= das Datenportal für Deutschland  

 

Teilnehmer: 

• Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, 
Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, 
Schleswig-Holstein, Thüringen  

• auch Kommunen 

• Veröffentlichung nach Datenkategorien 

• Bisher ohne Sachsen-Anhalt 
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Wo steht Sachsen-Anhalt? 

Landtagsbeschluss vom 4. Mai 2017, LT-Drs. 7/1363, 
Beschlussrealisierung der Landesregierung vom 14. Juli 
2017, LT-Drs. 7/1671: 

• Ausbau des Landesportals zu einem Informationsregister  

• Inbetriebnahme bis spätestens 31. Dezember 2018 (Kann 
der Termin gehalten werden, Planungen?) 

• Veröffentlichung bestimmter Datenkategorien, z.B. von 
Studien, Gutachten, Beschlüsse von Gremien 

• Weiterentwicklung des IZG LSA (frühestens ab 1. Quartal 
2018) 

Eine gesetzliche Regelung des Registers in einem 
Transparenzgesetz mit Datenkategorien steht noch aus. 
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Vergleich des Landesportals Sachsen-
Anhalt mit einem Transparenzregister 

• Transparenzregister  
Bürger findet die Informationen an zentraler Stelle, Zugriff auf die 
Rohdaten / Quelldokumente 
 
• Landesportal Sachsen-Anhalt 
wenig Rohdaten, viel Öffentlichkeitsarbeit 
 
These: 
= In ein Register gehören Informationen, die die Menschen lesen 
wollen, nicht nur solche, die sie nach dem Willen der Verwaltung lesen 
sollen.  
 
Beispiel: Veröffentlichung von Pressemitteilung über einen Vertrag in 
Sachsen-Anhalt, in Hamburg: Veröffentlichung des Vertrags (mit Teil-
schwärzungen). 
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Einbeziehung der Kommunen in das 
Register? 

Sinnvoll, aber keine gesetzliche Verpflichtung geplant.  
Argumentation: neue Aufgabe, Ausgleich von Mehrbelastungen 
nach dem Konnexitätsprinzip. Ist das zutreffend?  
Kommunen müssen nach dem IZG LSA und dem UIG LSA bereits 
Informationen auf ihrer eigenen Homepage veröffentlichen. 
Pflicht der Kommunen, Nutzerkonten für Verwaltungsleistungen 
im Landesportal anzubieten, vgl. OZG, zukünftiges E-GovG LSA 
Keine Perpetuierung einer unmodernen Verwaltung. Im Zweifel: 
Ausgleich der Mehrbelastungen 
 
Open Data in den Kommunen: 
Höchst uneinheitlich: Offene Ratsinformationssysteme (+). Echte 
Plattform „offene Daten Stadt (…)“ so gut wie nicht vorhanden, 
Ausnahmen: Magdeburg und Halle (optimierungsfähig).  
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Partizipation 

• Transparenz, insbes. in Form von Open Data, ist die Voraussetzung für 
die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern. „Nur wer informiert ist, 
kann mitreden“ 
 

• Partizipation 
bedeutet, dass die Bürgerinnen und Bürger motiviert werden, ihre Ideen 
zu Gesetzesentwürfen, Plänen, Verwaltungsvorhaben etc. einzubringen, 
damit sie von der Verwaltung berücksichtigt werden können 
Rechtsrahmen bisher: vereinzelt geregelt in Spezialgesetzen (z.B. §§ 72, 
73 VwVfG, Planfeststellungsverfahren) Zielrichtung: Anhörung bei 
Betroffenheit des Einzelnen, um Rechtsverletzungen zu verhindern.  
• Partizipation i.S.v. Open Government   
zielt auf eine generelle Beteiligung bei Gesetzen und Vorhaben, ohne 
Notwendigkeit einer persönlichen Betroffenheit.  
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Beteiligung an Gesetzesvorhaben 

Beispiel: Beteiligungsportal Baden Württemberg 

 

Bei Gesetzesvorhaben - Kommentieren nach 
Spielregeln: 

•     1. Phase:     Online-Kommentierung 

•     2. Phase:     Antwort des Ministeriums 

•     3. Phase:     Beratung und Beschluss 

•     4. Phase:     Geltendes Gesetz 

Pflicht der Verwaltung zu Feedback, sonst Gefahr der 
Frustration 
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Wo steht Sachsen-Anhalt? 

1) Rechtsrahmen:  
• wäre ein Open-Government-Gesetz (Regelung von 

„Spielregeln“),  Pflicht zum Erlass ergibt sich aus § 3 
OrgG LSA 

• Open-Government-Gesetz ist im Koalitionsvertrag 
der Regierungsparteien vorgesehen, steht aber 
noch aus 

2) „Beteiligungsportal“:  
fehlt, aber organisatorische Regelungen sind im 
zukünftigen E-Government-Gesetz geplant, § 12 E E-
GovG LSA 
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Partizipation auf kommunaler Ebene - 
Beispiele 

Open-Government-Portal der Stadt Wien 
 
Open Data 
- Datenkatalog  
- Anwendungen, Anwendungen einreichen, Anwendungen nutzen 
- Formate und Schnittstellen 
- Nutzungsbedingungen 

 
Partizipation 
- Partizipationsplattform 
- Partizipationsprojekte 
- Ziel: Ideen entwickeln. Diskutieren. Umsetzen. 
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Beispiele aus Deutschland für 
Partizipation auf kommunaler Ebene 

• Open-Government-Strategie NRW (2014) 
• Pilotprojekt: Kommunales Open Government in NRW (2017)      
     Förderung von Open-Government-Projekten einzelner  
     Kommunen, z.B. 
      - Stadt Paderborn: Erprobung eines Kollaborationskonzeptes       
         für Open-Data-Projekte 
      - Stadt Münster: Lebenswerte und digitale Stadt Münster 
 
• Landeshauptstadt Kiel: Beteiligungsportal 

 
• Projekt des Bundesministerium des Innern: Modellkommune 

Open Government (später) 



34 22.11.2017 

Hederslebener Runde 

Zusammenarbeit / Kollaboration 

• Ziel: 
Der (freiwillige) Austausch von öffentlichen Stellen 
mit zivilgesellschaftlichen und privaten Akteuren soll 
dazu dienen, in Zusammenarbeit mit der Verwaltung 
bessere Verwaltungsleistungen zu erzielen.  
• Umsetzung z.B. durch: 
regelmäßige Workshops und Konferenzen der 
Verwaltung mit der Zivilgesellschaft  
Bedarfsermittlung für Verwaltungsleistungen durch 
Input von außen (z.B. der Wirtschaft oder der 
Zivilgesellschaft) 
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Beispiel I für Transparenz, Partizipation 
und Zusammenarbeit 

Verbesserungen von Verwaltungsleistungen durch sog. 
Hackathons (Hard- und Softwareentwicklungsveranstaltungen) 
 
1) Transparenz: Die Verwaltung stellt offene Daten zur 

Verfügung 
2) Partizipation: Computerexperten versuchen mit den Daten 

Anwendungen zu entwickeln. Bedarfsermittlung 
erforderlich. Dialog mit der Verwaltung, welche Daten 
benötigt werden. 

3) Das Ermitteln und Visualisieren von Daten führt oftmals zu 
der Frage, warum es eine bestimmte Verwaltungsleistung 
noch nicht oder nicht so gibt bzw. ob eine bestimmte 
Verwaltungsleistung neu oder besser angeboten werden 
könnte.  
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Beispiel II für Transparenz, 
Partizipation und Zusammenarbeit 

  
Der offene Haushalt 

1) Transparenz: Veröffentlichung des Haushalts 
2) Partizipation: Einbringen von Vorschlägen durch 

die Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft etc. 
3) Runder Tisch: Gemeinsame Erörterung der 

Vorschläge mit der Verwaltung (evtl. Entwicklung 
neuer Vorschläge) 

4) Einhaltung von Spielregeln: 
Letztendscheidungskompetenz verbleibt bei der 
öffentlichen Stelle  
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Sonstige Beispiele aus Sachsen-Anhalt? 

Digitale Agenda des Landes Sachsen-Anhalt 

Workshops mit der Zivilgesellschaft und der 
Wirtschaft: Ziel Vorschläge für die Agenda 

Aber: Die finale Agenda müsste zur Diskussion 
gestellt werden. 
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1. Nationaler Aktionsplan des Bundes zur 
Open Government Partnership  

• Open-Government-Partnership  

= ein Zusammenschluss von über 70 Teilnehmer-Staaten, die sich 
für ein offenes und modernes Regierungs- und 
Verwaltungshandeln einsetzen.  

• Ziele des Plans 

Stärkung von Bürgerbeteiligung, Dialog mit Zivilgesellschaft und 
Stakeholdern, Konsultation und Workshops. 

Mehr Open Data in best. Bereichen (z.B. Verkehr, Finanzen) 

Entwicklung von Open-Data-Leitfäden für die Behörden 

Modellkommune Open-Government: Entwicklung eines Open-
Government-Leitfadens in den Modellkommunen bis Februar 
2019 
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Wo steht Sachsen-Anhalt? 
1) Open-Government-Gesetz 
§ 3 Abs. OrgG LSA: Die Prinzipien der Transparenz, Partizipation und Kooperation 
sind zu berücksichtigen. Das Nähere regelt ein Gesetz (§ 3 Abs. 3 OrgG LSA)!  
2) Open-Government-Strategie 
Nicht vorhanden. 
Enquete-Kommission des Landtags zur Verwaltungsmodernisierung hat jedoch 
eine eigene Open-Data- und eine eigene Open Government-Strategie gefordert 
(LT-Drs. 6/4331, S. 63). Open Data wenigstens in der Digitalen Agenda? 
3) Modellkommune Open Government 
Landkreis Saalekreis, Stadt Merseburg: können Vorbildfunktion für andere 
Kommunen entwickeln 
4) Sonstige Kommunen (Auswahl) 
Magdeburg und Halle sind bereits fortschrittlicher: Open-Data und Open-
Government kann im Vergleich zu anderen Kommunen in Deutschland noch 
deutlich verbessert werden. 
 
5) Fazit: Open Government befindet sich in Sachsen-Anhalt erst im Aufbau. 
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Empfehlungen des Landesbeauftragten –  
IV. Tätigkeitsbericht zur Informationsfreiheit 

• Weiterentwicklung des IZG LSA zu einem Transparenzgesetz, Aufbau eines 
Transparenzregisters unter Einbeziehung der Kommunen 

• Teilnahme des Landes an GovData 
 

• Entwicklung einer Open-Government-Strategie des Landes: 
      landeseigener Open-Data-Aktionsplan / Open Government- 
      Aktionsplan (nach dem Vorbild des Bundes) 
• Aufnahme des Informationsregisters und Open Data in die Digitale 

Agenda des Landes Sachsen-Anhalt 
 

• Entwicklung von Open-Data- / Open-Government-Leitfäden in den 
Behörden 

• Schaffung behördlicher Open-Data-Beauftragter 
 

(= Auswahl aus den 40 Empfehlungen zur Rechtspolitik und Rechtspraxis des 
Landesbeauftragten, Nr. 10 IV. TB IF) 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


